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Fachbereich Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 02.07.2024 beschließend 
 
Umbesetzung von Ausschüssen und Arbeitskreisen 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat beschließt die Umbesetzung folgender Ausschüsse und Arbeitskreise: 
 
Schulausschuss 
für das bisherige stellvertretende Mitglied 
Clara Stockhorst (s. B.)    Wolfgang Buddemeier (s. B.) 
 
Kultur- und Sportausschuss 
für das bisherige stellvertretende Mitglied 
Clara Stockhorst (s. B.)    Johannes Lingnau (s. B.) 
 

für das bisherige stellvertretende Mitglied 
Greta Rühl      Corinna Bartl (s. B.) 
 
Sozialausschuss 
für das bisherige Mitglied 
Clara Stockhorst (s. B.)    Wolfgang Buddemeier (s. B.) 
 

für das bisherige beratende Mitglied 
Stefan Meiners     Melina Gievers (s. B.) 
 
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung 
für das bisherige stellvertretende Mitglied 
Clara Stockhorst (s. B.)    Wolfgang Buddemeier (s. B.) 
 
Bau- und Betriebsausschuss 
für das bisherige stellvertretende Mitglied 
Clara Stockhorst (s. B.)    Wolfgang Buddemeier (s. B.) 
 
Wahlprüfungsausschuss 
für das bisherige Mitglied 
Clara Stockhorst (s. B.)    Karin Berten (s. B.) 
 
Arbeitskreis Haushaltssteuerung und -konsolidierung 
für das bisherige stellvertretende Mitglied 
Clara Stockhorst (s. B.)    Karin Berten (s. B.) 
 
Arbeitskreis Sport und Kultur 
für das bisherige stellvertretende Mitglied 
Clara Stockhorst (s. B.)    Johannes Lingnau (s. B.) 
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Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
 
Sachdarstellung: 
Mit Schreiben vom 17.06.2024 haben die SPD- und die UV-Fraktion sowie die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen die Umbesetzung diverser Ausschüsse und Arbeitskreise beantragt. Die Umbeset-
zungswünsche sind im Beschlussvorschlag wiedergegeben. 
 
Die Wahlen erfolgen nach § 50 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW). Der Bürgermeister 
hat gemäß § 40 Abs. 2 GO NRW hierbei kein Stimmrecht. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
 
 
 
 
 




